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Ergänzende Information über die Rechte  

der Aktionäre bei der ordentlichen Hauptversammlung   

am 4. Juli 2016 

der Fabasoft AG 

 

 

Beantragung von Tagesordnungspunkten gemäß § 109 Ak tG 

 

Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten Aktien in Höhe von 

mindestens 5% des Grundkapitals halten, können bis spätestens 13. Juni 2016 (einlangend) 

schriftlich (von jedem Antragsteller eigenhändig unterfertigt oder firmenmäßig gezeichnet) 

bei Fabasoft AG, zH Frau Ulrike Kogler, Honauerstraße 4, 4020 Linz, verlangen, dass zu-

sätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt ge-

macht werden. Für jeden solchen Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt 

Begründung vorgelegt werden. 

 

Mit dem Antrag ist eine Depotbestätigung einzureichen, aus der hervorgeht, dass der An-

tragsteller seine Aktien im Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens drei Monaten unun-

terbrochen hält und die im Zeitpunkt des Einlangens bei der Gesellschaft nicht älter als sie-

ben Tage ist. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in 

Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen auf densel-

ben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Im Übrigen gelten für die Ausstellung, den Inhalt und 

die Übermittlung von Depotbestätigungen dieselben Regelungen, wie sie in der Einberufung 

der Hauptversammlung enthalten sind (siehe dort). 

 

Wenn der Antrag und eine oder mehrere Depotbestätigungen auf getrennten Wegen an die 

Gesellschaft übermittelt werden, müssen alle Dokumente spätestens am 13.Juni 2016 bei 

der Gesellschaft eingelangt sein. 

 

Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 Akti engesetz 

 

Aktionäre, die einzeln oder zusammen mindestens 1% des Grundkapitals halten, können bis 

spätestens 23. Juni 2016 zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Be-

schlussfassung übermitteln, wobei eine Begründung anzuschließen ist, und verlangen, dass 
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diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre und der Begrün-

dung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. 

 

Für Wahlen in den Aufsichtsrat ist Folgendes zu beachten: Bei einem Vorschlag zur Wahl 

eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschla-

genen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die 

Hauptversammlung die Kriterien des § 87 Abs. 2a AktG zu beachten; insbesondere die fach-

liche und persönliche Qualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogene Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats, Aspekte der Diversität und der Internationalität sowie die berufliche 

Zuverlässigkeit. 

 

Beschlussvorschläge sind an Fabasoft AG, zH Frau Ulrike Kogler, Honauerstraße 4, 4020 

Linz, Telefax +43/732/606162-609 zu richten und müssen spätestens am 23.  Juni2016 ein-

langen. Zulässige Beschlussvorschläge werden binnen zwei Werktagen nach Einlangen auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.fabasoft.com (Rubrik Investor Relations, Punkt 

Hauptversammlung) zugänglich gemacht. 

 

Mit dem Antrag ist eine Depotbestätigung einzureichen, aus der hervorgeht, dass die An-

tragsteller im Zeitpunkt der Ausstellung Aktionäre sind und die im Zeitpunkt des Einlangens 

bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage ist. Bei mehreren Aktionären, die nur zu-

sammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen, müs-

sen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) 

beziehen. Im Übrigen gelten für die  

 

Fabasoft AG 

Firmenbuchnummer: 98699x 

WKN: 922985 

ISIN: AT0000785407 

 

Ausstellung, den Inhalt und die Übermittlung von Depotbestätigungen dieselben Regelun-

gen, wie sie in der Einberufung der Hauptversammlung enthalten sind (siehe dort). 

 

Wenn der Antrag und eine oder mehrere Depotbestätigungen auf getrennten Wegen an die 

Gesellschaft übermittelt werden, müssen alle Dokumente spätestens am 23.Juni 2016 bei 

der Gesellschaft eingelangt sein. 
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Auskunftsrecht gemäß § 118 Aktiengesetz 

 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungs-

punkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-

schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die 

Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die 

Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu ent-

sprechen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit (i) sie nach vernünftiger unternehme-

rischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen 

einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder (ii) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre, oder 

(iii) sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form von Fra-

ge und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchge-

hend zugänglich war. 

 

Zur effizienten Abwicklung der Hauptversammlung werden die Aktionäre ersucht Fragen, 

deren Beantwortung eine längere Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen könnte, zeitgerecht 

vor der Hauptversammlung an Fabasoft AG, Investor Relations, zH Frau Ulrike Kogler, 

Honauerstraße 4, 4020 Linz, oder per Telefax an 0732/606162-609 zu übermitteln. 

 

Antragsrecht gemäß § 119 Aktiengesetz 

 

Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung 

Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Voraussetzung hierfür 

ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichts-

ratsmitglieds setzt zwingend die Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110 AktG 

samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG (siehe oben) voraus. Ein Beschlussvorschlag 

eines Aktionärs gemäß § 110 AktG wird erst dadurch zu einem Antrag, dass er in der Haupt-

versammlung wiederholt wird. 

 

 


